 

Trainer-Arbeitsvertrag
- Festanstellung -


Zu diesem Muster: 

Das nachstehende Muster ist ein unverbindlicher Vorschlag des Deutschen Tennis Bund e.V. 
1. Nachstehendes Muster bedarf der Anpassung an den Einzelfall. Es wird keinerlei Haftung für eigenmächtige Anpassungen des Musters und ihre rechtlichen Folgen übernommen. Die Verwendung des Musters ersetzt nicht die regelmäßig erforderliche anwaltliche Beratung sowie ggf. eine solche durch einen Steuerberater.
1. Es wird um Beachtung der Freistellen gebeten, die der Ausfüllung bedürfen.
1. Das Muster ist unter Umständen u. a. wegen inzwischen veröffentlichter Rechtsprechung zu aktualisieren.
1. Kritik und Anregungen nehmen wir gerne entgegen!













Haftungsausschluss
Alle Formulare und Mustertexte sind unbedingt auf den Einzelfall hin anzupassen. Wir haben uns bei der Erstellung große Mühe gegeben. Trotz alledem können wir keinerlei Haftung dafür übernehmen, dass das jeweilige Dokument für den von Ihnen angedachten Anwendungsbereich geeignet und ausreichend ist.


Trainer-Arbeitsvertrag

zwischen 

Verein / Trainer / Tennisschule
Adresszeile 1 
Adresszeile 2 

- im Folgenden „Auftraggeber“ genannt -

und

Trainer 
Adresszeile 1 
Adresszeile 2 

- im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt –


§ 1 
Tätigkeitsbereich

(1) Der Auftragnehmer wird für den Auftraggeber als _________________ tätig. Sein Aufgabenbereich umfasst die Übungsleitung der: 

· ___________________
· ___________________
· ___________________

(2) Der Auftragnehmer ist für die Durchführung der Übungsstunden sowie für die folgenden Aufgaben verantwortlich:

· Erstellung von Trainingsprogrammen;
· Gestaltung und Durchführung des Trainings;
· Talentförderung, insbesondere persönliche Heranführung jugendlicher Talente an die Leistungsgruppen des Vereins;
· Koordinierung von Zusatzmaßnahmen mit den übrigen Trainern des Vereins;
· Aus- und Weiterbildung der Betreuer des Vereins;
· Mitarbeit bei der Planung und Organisation der grundsätzlichen Trainingskonzepte und Veranstaltungen des Vereins;
· ________________________

Der Auftragnehmer ist durch den Auftraggeber über Art, Umfang und Inhalt seiner Tätigkeit unterrichtet.

(3) Tätigkeitsort ist grundsätzlich der Sitz des Vereins/ der Tennisanlage. Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer jederzeit ein anderes, seinen Fähigkeiten und Qualifikationen entsprechendes, zumindest gleichwertiges Aufgaben- und Verantwortungsgebiet zu übertragen oder auch gleichermaßen an einem anderen Ort einzusetzen, soweit dies bei Abwägung der Interessen des Auftraggebers und des Auftragnehmers zumutbar ist. Der Anspruch auf Vergütung gem. §4 dieses Vertrages bleibt hiervon unberührt. 

§ 2 
Beginn des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am ___________________.

§ 3 
Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Es wird eine flexible Arbeitszeitgestaltung vereinbart, die sich nach den Bedürfnissen der Schüler richtet. Die Festlegung der Arbeitszeiten sowie der Pausen obliegt dem Auftraggeber. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit richten sich nach den jeweiligen Erfordernissen.

(2) Der Auftragnehmer steht grundsätzlich von Montag bis Freitag in der Zeit von 14:00 bis 20:00 Uhr sowie am Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr für die ihm übertragenen Aufgaben zur Verfügung (regelmäßige Arbeitszeit). Darüber hinaus verpflichtet er sich, außerhalb dieser im Rahmen besonderer Events (z. B. Turniere, Aktionstage, insbesondere Feriencamps) zur Verfügung zu stehen.

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine gesamte Arbeitskraft im Interesse des Vereins einzusetzen. Auf Anordnung des Auftraggebers ist er verpflichtet, Mehrarbeit in Form von Überstunden bis zu acht Stunden pro Woche zu leisten.

(4) Die Mehr- oder Minderleistung der Arbeitszeit werden auf einem Arbeitszeitkonto erfasst. Mehrleistungen sind in nachfrageschwächeren Zeiten nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber in Form von Zeitausgleich abzubauen. Sofern zum 30.09. des Jahres ein Saldo zugunsten des Auftragnehmers besteht, wird der Auftraggeber diese Arbeitsstunden unter Berücksichtigung des vereinbarten Stundenlohns auszahlen. Minderleistungen sind nach Rücksprache mit dem Auftraggeber, ggf. auch außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten, nachzuholen.

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf entsprechende Anordnung des Auftraggebers Kurzarbeit zu leisten, sofern die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt sind. Der Verein ist verpflichtet, dem/der Trainer/in dies binnen einer Frist von vier Wochen anzukündigen.


§ 4
Vergütung

(1) Die Tätigkeit wird mit einem Honorar in Höhe von ________ EUR/netto pro Zeitstunde vergütet.

(2) Das Honorar wird monatlich auf das nachfolgend angegebene Konto überwiesen:

Kontoinhaber:	_________________________
Bankinstitut:	_________________________
IBAN:		_________________________


§ 5
Freiwillige Leistungen

Die Gewährung von sonstigen Leistungen im Rahmen dieses Arbeitsvertrages erfolgt freiwillig und unter dem Vorbehalt, dass durch eine wiederholte vorbehaltslose Gewährung kein Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, jährlich neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe solche Leistungen gewährt werden. Die vorstehenden Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Leistungen auf einer individuellen vertraglichen Vereinbarung mit dem Auftragnehmer beruhen.

§ 6 
Arbeitsverhinderung

(1)   Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede Arbeitsverhinderung unverzüglich – noch vor dem planmäßigen Trainingsbeginn – unter Benennung der voraussichtlichen Verhinderungsdauer mitzuteilen. 

(2) Im Falle einer Erkrankung hat der Auftragnehmer spätestens am zweiten Arbeitstag nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die voraussichtliche Dauer der Krankheit ergibt. Dauert die Krankheit länger an als in der ärztlich erstellten Bescheinigung angegeben, so ist der Auftragnehmer gleichfalls zur unverzüglichen Mitteilung und Vorlage einer weiteren Bescheinigung verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber zahlt im Fall einer unverschuldeten Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit für sechs Wochen das regelmäßige Arbeitsentgelt weiter. Im Übrigen gelten die jeweils maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.



§ 7 
Urlaub

(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub gemäß § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz von 20 Arbeitstagen pro Jahr. Arbeitstage sind alle Tage, die am Arbeitsort weder Samstage noch Sonntage oder gesetzliche Feiertage sind.

(2) Der Auftraggeber gewährt dem Auftragnehmer zusätzlich einen Urlaubsanspruch von zehn weiteren Arbeitstagen pro Jahr. Der Urlaub ist grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr zu nehmen. 

(3) Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist möglich, wenn in der Person des Auftragnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der Urlaub bis zum 31.03. des folgenden Kalenderjahres genommen werden. Ist der Auftragnehmer aufgrund einer Erkrankung gehindert, den Urlaub im Übertragungszeitraum gemäß dem vorgenannten Satz zu nehmen, verlängert sich der Übertragungszeitraum um weitere zwölf Monate; das heißt bis zum 31. 3. des zweiten auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres; danach verfällt der Urlaubsanspruch ersatzlos.

(4) Mit der Erteilung von Urlaub wird bis zu dessen vollständiger Erfüllung zunächst der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch erfüllt.

(5) Bei der Festlegung von Zeitpunkt und Ort des Urlaubs sind die betrieblichen Interessen und Bedürfnisse angemessen zu berücksichtigten. 

§ 8 
Anwendung von Verbandsregelungen

(1) Auf das Arbeitsverhältnis finden die Satzungen und Ordnungen des Deutschen Tennis Bundes und seiner zuständigen Mitgliedsverbände in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung. Der Auftragnehmer erkennt diese Bestimmungen für sich als verbindlich an. Er unterwirft sich den Entscheidungen der zuständigen Stelle des DTB oder seiner Mitgliedsverbände.

(2) Der Auftragnehmer unterwirft sich der Satzung des Vereins. Er unterwirft sich weiterhin der Strafgewalt des Vereins, insbesondere eines etwaigen Strafenkataloges.

§ 9
Nebentätigkeiten

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber seine volle Arbeitskraft zu widmen und dessen Interessen fördern. 

(2) Die Aufnahme einer weiteren, entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeit bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung verweigern, wenn die Nebentätigkeit potenziell seine Interessen beeinträchtigen könnte.

§ 10 
Geheimhaltung

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche vertraulichen Angelegenheiten, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers sowie ggfs. der mit dem Verein verbundener Unternehmen und Personen, streng geheim zu halten. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsvertrages bestehen.

(2) Alle den Verein oder mit ihm verbundenen Unternehmen und Personen betreffenden Unterlagen, insbesondere alle Notizen, Spezifikationen für Angebote und Aufträge, Protokolle, Berichte, Korrespondenz und ähnliche Dokumente einschließlich eventueller Kopien, alle Datenträger/Daten und alle dem Auftragnehmer überlassenen Gegenstände sind sorgfältig zu behandeln und dürfen ausschließlich zu dienstlichen Zwecken verwendet werden. Eine Entfernung aus den Geschäftsräumen oder eine Vervielfältigung ist unzulässig.

(3) Zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder einer Freistellung nach Ausspruch einer Kündigung ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber und auf Anordnung während der Dauer des Arbeitsvertrages sämtliche in seinem Besitz befindlichen Unterlagen, Datenträger und Gegenstände zurückgeben. Diese Verpflichtung erstreckt sich sinngemäß auch auf nicht körperliche Informationen und Materialien, z.B. Computerprogramme oder sonstige Daten. Dem Auftragnehmer ist es untersagt, Sicherungskopien dieser Unterlagen zu behalten.

§ 12 
Laufzeit und Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

[Alternative]
Das Arbeitsverhältnis ist auf die Dauer bis zum ______befristet. Es endet mit Ablauf dieses Zeitpunktes, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

(3) Nach Ablauf von sechs Monaten kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Auftragnehmers gilt auch zu Gunsten des Auftraggebers. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

(4) Ohne, dass es einer Kündigung bedarf, endet das Arbeitsverhältnis spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Trainer die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit Vollendung des 67. Lebensjahres) erreicht.

(5) Das Arbeitsverhältnis endet auch mit Ablauf des Monats, in dem ein Bescheid zugestellt wird, mit dem der zuständige Sozialversicherungsträger feststellt, dass der Auftragnehmer auf Dauer vollständig erwerbsgemindert ist und er seinen Antrag nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist zurücknimmt oder auf eine Rente auf Zeit einschränkt, bei späterem Beginn des entsprechenden Rentenbezugs jedoch erst mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorhergehenden Tages. Gewährt der Sozialversicherungsträger nur eine Rente auf Zeit, so ruht der Arbeitsvertrag für den Bewilligungszeitraum dieser Rente, längstens jedoch bis zum Beendigungszeitpunkt gemäß Satz 1. Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn der Auftragnehmer noch ohne Einschränkung in der Lage ist, die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung zu erbringen.

(6) Der Auftraggeber ist im Falle einer Kündigung des Arbeitsvertrages berechtigt, den Auftragnehmer von seiner weiteren Tätigkeit für den Verein nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB von der Arbeitsleistung freizustellen, wenn ein wichtiger Grund hierfür gegeben ist. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn das Verhalten des Auftragnehmers einen Vertragsverstoß (z.B. Konkurrenztätigkeit, Geheimnisverrat) darstellt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Freistellungszeit seinen eventuell zustehenden Restjahresurlaub zu nehmen, es sei denn, persönliche Interessen des Auftragnehmers überwiegen das betriebliche Interesse des Auftraggebers.



§ 13 
Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer willigt in die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten ein, soweit diese zur Durchführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch für alle Daten, die er im Rahmen seiner Bewerbung unaufgefordert mitgeteilt hat. Soweit ein berechtigtes Interesse des Auftraggebers an der Speicherung der Daten nicht mehr besteht, kann der Auftragnehmer die Löschung der Daten jederzeit verlangen.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle im Rahmen der Tätigkeit erhaltenen personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen zu verwenden. Eine Weitergabe von Daten an Dritte ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet. Der Auftragnehmer wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen.

§ 14 
Schlussbestimmungen

(1) Mündliche Abreden wurden nicht getroffen.

(2) Änderungen des Vertrages und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, es sei denn, sie beruhen auf einer ausdrücklichen oder individuellen Vertragsabrede. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderungen bzw. Ergänzungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind dann verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine Vereinbarung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.
 


___________________________				___________________________
Ort, Datum 						Ort, Datum


___________________________				___________________________
Unterschrift Auftraggeber				Unterschrift Auftragnehmer



